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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §14 Abs1;

AlVG 1977 §14;

AlVG 1977 §15 Abs1 Z1 litd;

EStG 1988 §28;

Rechtssatz

Zwar kann an sich die bloß mittelbare Nutzung des eigenen Vermögens, wie zB die Vermietung von Bestandobjekten,

auch wenn sie mit gewissen Tätigkeiten, wie zB der Einhebung des Mietzinses, verbunden ist, nicht als selbständige

Erwerbstätigkeit iSd § 15 Abs 1 Z 1 lit d AlVG gewertet werden (Hinweis E 30.9.1994, 93/08/0202 ua). Sind damit aber

über die bloße Vermögensverwaltung hinausgehende, nachhaltige Tätigkeiten (erhebliche Nebenleistungen zufolge der

Zahl der Objekte, der Kurzfristigkeit der Vermietung an wechselnde Mieter uä, wie zB Reinigung und Wartung der

Wohnungen oder Verabreichung der VerpDegung, wenn auch nur des Frühstücks) verbunden, so kann auch die

Vermietung von Bestandobjekten (wie zB von Ferienwohnungen) eine selbständige Erwerbstätigkeit darstellen, weil

und insoweit dann die Einkünfte aus den im Vordergrund stehenden Arbeitsleistungen (Beschäftigungen) zuDießen

(Hinweis E 16.6.1992, 91/08/0149, 0150). Unter Beachtung des zuletzt Gesagten können für diese Beurteilung die im

Einkommensteuerrecht zur Abgrenzung der gewerblichen von der nicht gewerblichen Vermietung entwickelten

Kriterien herangezogen werden.
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